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Was können Sie zwischenzeitlich tun?

Betreffend EEG 2009 §6 Ziffer 1:  	

Wir empfehlen Ihnen, frühzeitig aktiv auf den für 
Sie zuständigen Netzbetreiber zuzugehen und sich 
nach den konkreten Anforderungen gemäß EEG 
2009 §6 Ziffer 1 zu erkundigen. Im Anschluss bit-
ten wir Sie, sich mit REpower in Verbindung zu set-
zen. Bitte fügen Sie Ihrer Angebotsanfrage eine 
Kopie des Schreibens vom Netzbetreiber bei, damit 
wir ein passgenaues Lösungskonzept erstellen kön-
nen. Zusätzlich haben wir Ihnen bereits einen Fra-
gebogen zugesandt, in dem alle wichtigen Daten 
abgefragt werden.  

Betreffend SDLWindV: 

Um Ihren individuellen Nachrüstbedarf schnellst-
möglich zu klären, hat REpower Ihnen bereits einen 
weiteren Fragebogen per E-Mail zugesandt, in dem 
wichtige Windparkdaten aufgenommen werden. 
Wenn Sie Betreiber einer REpower Windenergieanlage 
mit Inbetriebnahme nach dem 31.12.2001 und vor 
dem 1.1.2009 sind und diesbezüglich noch nicht von 
uns angesprochen wurden, kontaktieren Sie uns bitte.

Kontakt
Bei Fragen zu Ihrer REpower Bestandsanlage 
wenden Sie sich bitte an die REpower Systems SE, 
Abteilung Service Kundenmanagement, unter 
der Telefonnummer 0 43 31-94 56-24 23 oder 
senden Sie Ihre Fragen an die E-Mail Adresse 
sdl-bestandsanlagen@repower.de
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Anschließend prüft ein anerkannter Sachverständiger 
die Planungsunterlagen bzw. das technische Konzept 
der Erzeugungsanlage auf Erfüllung der Richtlinien 
und stellt ein Gutachten aus. Das Ergebnis legt der An-
lagenbetreiber dem Netzbetreiber vor. 

Seit dem 1. Oktober 2009 sind die Regeln zum Erhalt 
von Einheitenzertifikaten für Windenergieanlagen in 
Revision 1 der Technischen Richtlinie 8, herausgegeben 
von der Fördergesellschaft Windenergie (FGW), klar 
gefasst. Dahingegen ist der Erhalt von Sachverständi-
gengutachten heute noch nicht detailliert geregelt. Hier 
wird in absehbarer Zeit eine Weiterentwicklung der 
entsprechenden Regelwerke erwartet.

Termine

Neue Erzeugungsanlagen und Erweiterungen von beste-
henden Erzeugungsanlagen, die nach dem 31. Juni 2010 
in Betrieb genommen werden und nach EEG 2009 be-
handelt werden sollen, müssen die technischen und be-
trieblichen Anforderungen erfüllen. Die entsprechenden 
Einheitenzertifikate und Gutachten muss der Anlagen-
betreiber vor der Inbetriebnahme der Erzeugungsanlage 
dem Netzbetreiber vorlegen, künftig sogar schon im 
Zuge der Bearbeitung von Netzanschlusszusagen.

Definitionen

Als Neuanlage wird im Folgenden eine Erzeugungs-
anlage (EZA, z.B. Windpark) mit Erzeugungseinheiten 
(EZE, z.B. Windenergieanlage) bezeichnet, die ab dem 
1. Januar 2009 in Betrieb gegangen ist bzw. in Zukunft 
in Betrieb gehen wird.

In den relevanten Regelwerken (siehe Infokasten S. 14) 
wird definiert, wie sich die gesamte Erzeugungsanlage, 
also das Zusammenspiel aller elektro- und regelungs
technischer Bestandteile des Windparks, am Netzan
schlusspunkt zu verhalten haben.

Nachweisführung

Laut aktueller SDLWindV ist der Nachweis, dass be-
stimmte technische und betriebliche Anforderungen 
erfüllt werden, über Einheitenzertifikate und Sachver-
ständigengutachten zu erbringen.

Basierend auf den technischen Daten der Windenergie-
anlage muss durch den Windparkplaner eine entspre-
chende Auslegung aller weiteren elektro- und rege-
lungstechnischen Komponenten der Erzeugungsanlage 
erfolgen, unter Beachtung der jeweils anzuwendenden 
technischen Richtlinien und der projektspezifischen 
Aufgabenstellungen.

Neuanlagen
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Erzeugungsanlagen, die im Zeitraum vom 1. Januar 
2009 bis zum 30. Juni 2010 in Betrieb genommen wer-
den, können die Anforderungen erfüllen, um den Sys
temdienstleistungsbonus zu erhalten. Werden bis zum 
31. Dezember 2010 Einheitenzertifikat und Sachver-
ständigengutachten vorgelegt, gelten die Anforderungen 
mit der Inbetriebnahme der Anlage als erfüllt.

Technik

Das Verhalten der Erzeugungsanlage „Windpark“ am 
Netzanschlusspunkt wird wesentlich von den einzelnen 
Windenergieanlagen selbst, aber auch erheblich durch 
elektrische Betriebsmittel zur Energieübertragung (Ka-
bel, Transformatoren) sowie zugehöriger Schutztechnik 
beeinflusst. Auch eine auf den Netzanschlusspunkt 
wirkende Regelungstechnik ist ein wichtiger Bestand-
teil der Erzeugungsanlage.

Für eine entsprechende Auslegung der Erzeugungsan-
lage ist es daher umso wichtiger, dass bereits zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt eine umfassende Betrachtung der 
elektrotechnischen Ausrüstung des Windparks durch ein 
Planungsbüro für elektrische Anlagen erfolgt. Dabei 
sind alle technischen und organisatorischen Aspekte der 
Richtlinien im Einzelnen zu betrachten und bei der 
Dimensionierung von Energiekabeln, Kommunikations-
kabeln, Transformatoren, Steuer- und Regelungssysteme 
sowie bei der Festlegung der Ausrüstung von Transfor-
matorstationen, Übergabestationen und Umspannwer-
ken zu berücksichtigen.

Neuanlagen: Wichtige Regelwerke 
für organisatorische und technische 
Belange im Überblick

	Systemdienstleistungsverordnung (SDLWindV)
Hier werden die grundsätzlichen Regelungen zum 
Systemdienstleistungsbonus festgelegt. Unter 
anderem wird bestimmt, dass die Mittelspan-
nungsrichtlinie 2008 und der Transmission Code 
2007 Anwendung finden sollen, zusammen mit 
Konkretisierungen aus der SDLWindV.

	BDEW Technische Richtlinie „Erzeugungsan
lagen am Mittelspannungsnetz“ 2008 (Mittel-
spannungsrichtlinie)
Erzeugungsanlagen mit Anschlusspunkt im 
Mittelspannungsnetz sind nach dieser Richtlinie 
auszulegen. Neben technischen und betrieblichen 
Anforderungen werden wichtige Grundsätze zur 
Beantragung und Zuweisung von Netzanschlüssen 
sowie zur Nachweisführung eingeführt. Diese Ver-
fahrensgrundsätze sollen auch bei Anschlüssen an 
Hoch- und Höchstspannung Anwendung finden.

	VDN Transmission Code 2007
Diese Richtlinie ist bei Anschluss an das Hoch- 
und Höchstspannungsnetz zu berücksichtigen. 
Besonders hervorzuheben sind die variablen 
Anforderungen an die Bereitstellung von 
Blindleistung am Netzanschlusspunkt.
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Das leistet REpower

Grundlage für einen SDLWindV-konformen Windpark 
bilden REpower Windenergieanlagen, ausgestattet mit 
dem REpower „Produktpaket EEG“. Diese Zusammen-
stellung aus REpower Netz- und REguard SCADA-Pro-
dukten stellt das Ergebnis erfolgreicher Weiterentwick-
lungen der REpower Windenergieanlagen, verbunden 
mit umfangreicher Vermessung, Berechnung, Validierung 
und Zertifizierung, dar.

REpower wird sukzessive Vermessungsergebnisse und 
Simulationsmodelle bei Zertifizierern einreichen. Auf 
Basis dieser Daten werden Einheitenzertifikate für ver-
schiedene Windenergieanlagentypen ausgestellt. Für 
die MM Baureihe rechnen wir damit, dass erste Ein-
heitenzertifikate im ersten Quartal 2010 vorliegen. Für 
Anlagen des Typs 3.XM wird voraussichtlich bis zum 
Erhalt des Einheitenzertifikats (Ziel: Ende 2010) die in 
der SDLWindV vorgesehene Regelung für Prototypen 
Anwendung finden. 

Spätestens im ersten Quartal 2010 werden wir alle 
Kunden, deren REpower Windenergieanlagen seit dem 
1. Januar 2009 in Betrieb gegangen sind oder in Betrieb 
gehen, zum Thema Systemdienstleistungsverordnung 
ansprechen und gemeinsam erörtern, wie das weitere 
Vorgehen zur Planung der Erzeugungsanlage und zum 
Einholen des entsprechenden Sachverständigengutach-
tens für Ihren Windpark gestaltet werden kann. 

Während der Planungsphase sollten vom Windparkplaner 
Netzanschlussstudien angefertigt werden, in denen z.B. 
Themen wie Spannungsanhebung, Schalthandlungen, 
Flicker, Oberschwingungen, Kurzschlussströme, Bereit-
stellung und Regelung von Blindleistung am Netzan-
schlusspunkt und Verhalten bei Störungen im Netz be-
trachtet und dokumentiert werden. 

Neuanlagen: Überblick über spezielle, 
netztechnische Anforderungen

Übergeordnete Ziele
	Vermeidung von Netzüberlastungen
	Regelung der Netzspannung
	Stabilisierung der Netzfrequenz
	Dynamische Netzstützung

Konkret
	Einspeisemanagement: (Ab-) Regelung der Wirkleis
tung der EZA auf Anforderung des Netzbetreibers

	Bereitstellung von Blindleistung am Netzan
schlusspunkt

	Regelung von Blindleistung am Netzanschluss
punkt (verschiedene Regelungsoptionen)

	Automatische Abregelung von Wirkleistung bei 
hoher Netzfrequenz

	Tolerieren von Frequenzabweichungen
	Tolerieren von Fehlern im Netz
	Stützung der Spannung bei Fehlern im Netz
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Was können Sie zwischenzeitlich tun?

Ihr Ziel ist die richtlinienkonforme Planung des Wind-
parks und die Erreichung eines Sachverständigengut-
achtens. Allerdings sind die Regeln zur Ausstellung 
dieser Gutachten noch nicht abschließend festgelegt.
Die grundlegende Aufgabe des Sachverständigen ist 
aber klar: Er prüft und erklärt, ob die Erzeugungsanla-
ge den Anforderungen der SDLWindV entspricht. Dazu 
wird er sich von Ihnen sämtliche Planungsunterlagen 
und Berechnungsergebnisse vorlegen lassen und ggf. 
eigene Untersuchungen anstellen.

Die beste Vorbereitung auf die Begutachtung durch einen 
Sachverständigen ist daher das frühzeitige Hinzuziehen 
eines Planungsbüros für elektrische Anlagen mit der Auf-
gabe, die SDLWindV-konforme Ausführung der Erzeu-
gungsanlage sicherzustellen. Gerne wird REpower dem 
von Ihnen beauftragten Planungsbüro die relevanten 
Informationen zu Ihrer REpower Windenergieanlage zur 
Verfügung stellen und Sie nach Kräften unterstützen.

Rechtliche Ansprüche gegen die REpower Systems SE aufgrund der in 
diesem Kundenschreiben mitgeteilten Informationen sind ausgeschlossen.

Jegliche Ansprüche gegen die REpower Systems SE ergeben sich aus-
schließlich aus mit der REpower Systems SE schriftlich abgeschlosse-
nen Verträgen. 

Kontakt

Für offene Fragen zu Ihrer REpower Neuanlage 
wenden Sie sich bitte an REpower Systems SE, 
Vertrieb Deutschland, unter der Telefonnummer 
0 40-5 55 50 90-32 58 oder senden Sie Ihre 
Fragen an die folgende E-Mail Adresse: 
sdl-neuanlagen@repower.de
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